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I. Einführung und Problemaufriss 

 
„Das Gewollte, welches als gewollt nicht erkannt werden kann, ist für die rechtliche 

Beurteilung in der That ein nicht Gewolltes.“1 Stammt dieses Zitat Windscheids ohne Zweifel 

aus einer anderen Zeit, so bewährt sich dessen Inhalt auch heute noch als aktuelles Problem. 

Die Lehre des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, welche sich auf den Schutz des Vertrauens 

auf das Sein, den Fortbestand oder den Neueintritt gewisser Umstände bezieht, erlangt als 

Rechtsinstitut aus Erwägungen der Rechtssicherheit und der mangelnden systematischen 

Klärung der tatbestandlichen Voraussetzungen nicht durchwegs Akzeptanz. Dennoch gibt es 

Anwendungsfälle wie Terrorgefahren bei Reisezielen, Geldentwertungen, Kriege und 

dergleichen, bei denen ein Rückgriff auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage allgemein 

anerkannt ist.  

 

In jüngster Zeit ergaben sich – verstärkt durch die Covid-19-Pandemie und die damit 

verbundenen gesetzgeberischen Eingriffe in die Privatautonomie – zahlreiche „geänderte 

Umstände“, mit deren Eintritt Vertragsparteien nicht gerechnet haben oder nicht rechnen 

konnten. Dies betrifft gerade auch den Bereich des Bestandrechts, wo sowohl für Mieter als 

auch für Vermieter unklar ist, ob sie – etwa bei behördlichen Betriebsschließungen und einer 

damit verbundenen Nichtbenützung des Mietobjekts – weiterhin die Zahlung des Mietzinses 

schulden. Für viele vergleichbare Probleme greift die Kautelarjurisprudenz nunmehr auf den 

Wegfall der Geschäftsgrundlage zurück.2  

 

Gewisse Voraussetzungen scheinen für Vertragsparteien so gewiss, dass diese nicht zum 

Vertragsinhalt gemacht werden. Auch im Bereich des Bestandrechts resultieren aus 

unvorhergesehenen Ereignissen Erschwernisse wie Betriebsschließungen, Umsatzeinbußen, 

die Unbenutzbarkeit der Mietsache oder eine für eine der Parteien plötzlich zwecklose 

Mietvereinbarung. Oftmals ist aber gerade der Nichteintritt derartiger Ereignisse oder der 

Eintritt anderer Umstände die Geschäftsgrundlage für den Abschluss eines Vertrags. Das 

 
1  Windscheid, Die Lehre des römischen Rechts von der Voraussetzung (1850) 82. 
2  So könnte das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage in Situationen, in denen eine 

Leistungserbringung zwar noch möglich, für einen Vertragspartner aufgrund der Pandemie-Krise jedoch 
zwecklos wird, greifen: Laimer/Schickmair in Resch, Corona-HB1.04 Kap 11 (Stand 29.1.2021, rdb.at)  
Rz 27-29; zuletzt BG Innere Stadt Wien 27.11.2020, 78 C 377/20y.  
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Instrument des „Wegfalls der Geschäftsgrundlage“ versucht eine Kompromisslösung 

zwischen dem Prinzip der Vertragstreue und der Vermeidung zufälliger extremer 

Unzumutbarkeitssituationen zu finden.3 So führt die Anwendung der Regelungen des 

Wegfalls der Geschäftsgrundlage nach hA als ultima ratio bei Risikoverwirklichungen, für 

die weder vertragliche noch gesetzliche Regelungen vorhanden sind, zu einer 

Vertragsanpassung oder Vertragsaufhebung.4 

 

Aufgrund des allgemein anerkannten Erfordernisses der Subsidiarität5 ist die Anwendung des 

Wegfalls der Geschäftsgrundlage mit Ausnahme einiger weniger Bereiche6 stark umstritten, 

weil oftmals unklar ist, ob und/ oder welche konkreten gesetzlichen Normen zur Anwendung 

gelangen. Der Rückgriff auf das Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage bei 

Ansprüchen aus Bestandverträgen kann daher nur in seltenen Fällen beim Auftreten 

unvorhergesehener Ereignisse erfolgen.7 Konstellationen, in denen es an gesetzlichen 

Regelungen mangelt, die bestimmte Geschäftsgrundlagenstörungen zu bewältigen 

vermögen, sind wohl eine der Begleiterscheinungen unserer gegenwärtigen Situation.   

 
3  F. Bydlinski, Zum Wegfall der Geschäftsgrundlage im österreichischen Recht, ÖBA 1996, 499. 
4  Siehe nur Welser/Kletečka, Bürgerliches Recht I15 (2018) Rz 521. 
5   Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB (Stand 1.11.2014, rdb.at) Rz 18; Pletzer 

in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 901 (Stand 1.8.2019, rdb.at) Rz 17; 
Fenyves in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Klang3 (2011) § 901 Rz 74 ff; 
Riedler in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar4 (2014) § 901 ABGB Rz 11. 

6  Weitgehend gefestigt scheint die Rsp zum Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Reiseverträgen:  
OGH 8 Ob 99/99p JBl 1999, 799 = RdW 1999, 653 = ZVR 1999, 378 = ZVR 2016, 536;  
OGH 1 Ob 257/01b RdW 2002, 211 = ecolex 2002, 507 = ZVR 2003, 58 = ZVR 2016, 536;  
OGH 6 Ob 145/04y ecolex 2004, 861 = RdW 2004, 724 = JBl 2005, 253 = RRa 2004, 277 = ZVR 2020, 
156 = ZVR 2020, 235; OGH 4 Ob 103/05h RRa 2006, 142. 

7  Vgl dazu insb die Rsp zu Leerstehungen in Einkaufszentren bei Geschäftsraummiete oder 
Unternehmenspacht: OGH 6 Ob 59/00w immolex 2001/30 = wobl 2001/57 (zust Dirnbacher) = RdW 
2001/303 = immolex 2001, 268 (krit Pittl); OGH 6 Ob 18/05y immolex 2005, 215 = Zak 2010/564 
(Nademleinsky/Kolmasch); OGH 3 Ob 98/08w immolex-LS 2008/66 = Zak 2008/574 = immolex 2009/37 
(krit Edelhauser) = wobl 2009/59 (krit Vonkilch). 
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II. Deskription des Dissertationsvorhabens und Forschungsfragen 

 
Die Thematik rund um die Geschäftsgrundlage reicht weit zurück. Da eine tiefe 

Auseinandersetzung mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage ohne die Begreifung ihres 

Ursprungs, der clausula rebus sic stantibus, weder zweckmäßig noch möglich erscheint, wird 

als Einführung deren historische Entwicklung dargelegt. Damit soll aufgezeigt werden, wo 

der Ursprung der Clausula-Doktrin als auch der Geschäftsgrundlagenlehre herrührt und wo 

es bereits in vergangenen Jahren Kritikpunkte gegeben hat.  

 

Der Wegfall der Geschäftsgrundlage wie er uns heute bekannt ist, beruht in deutschen 

Rechtskreisen auf unterschiedlichen Lehren. In Deutschland prägten insbesondere 

Windscheid8 und Oertmann9 die Lehre der Geschäftsgrundlage unter Heranziehung des 

Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB, bevor unter dem Titel „Störung der 

Geschäftsgrundlage“ im Jahr 2002 durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz10 § 313 

BGB eingeführt wurde. In Österreich entwickelte vor allem Pisko die 

Geschäftsgrundlagenlehre. Das ABGB kennt allerdings keine allgemeine Regelung zum 

Wegfall der Geschäftsgrundlage.11 Meist wird auf die Bestimmung des § 901 Satz 2 ABGB 

Bezug genommen. Es soll folglich erörtert werden, inwiefern diese Bestimmung als 

Ableitungsgrundlage für die Geschäftsgrundlagenproblematik dient und welche anderen 

Normen zur Klärung der Doktrin herangezogen werden. Dabei soll der Übergang zwischen 

Oertmanns Geschäftsgrundlagenlehre und der in Österreich prägenden Lehre Piskos 

aufgezeigt werden. Um zu demonstrieren, welche Bedeutsamkeit der Gesetzgeber der Lehre 

 
8    Der Autor begründete Die Lehre von der „Voraussetzung“, welche zwischen dem bloßen Motiv und der 

Bedingung liegt: Windscheid, Voraussetzung (1850); Windscheid, Die Voraussetzung, AcP 1892, 161. 
9   Oertmann entwickelte den Begriff der „Geschäftsgrundlage“ und übte großen Einfluss auf die deutsche als 

auch die österreichische Rechtsprechung, die sich seiner „Oertmann’schen Formel“ annahmen: Oertmann, 
Die Geschäftsgrundlage - Ein neuer Rechtsbegriff (1921), 37; vgl auch OGH 2 Ob 534/86 JBl 1987, 390; 
BGH V ZR 72/52 (Hamm) NJW 1953, 1585; BGH II ZR 269/96 (Oldenburg) NJW 1997, 3371.  

10  Schuldrechtsmodernisierungsgesetz BGBl I 2001/61. Damit sollte die auf Oertmann beruhende und 
ohnehin schon anerkannte Rechtspraxis nicht mehr von einer Kodifikation ausgeschlossen bleiben:  
BT-Drucks. 14/6040, S. 175. 

11  Nach Pisko konnten die deutschen Ergebnisse in Österreich nur in geringem Umfang herangezogen werden, 
da sich in Österreich keine dem Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB entsprechende 
Vorschrift findet und es dem deutschen bürgerlichen Recht an einer Bestimmung zum Irrtum im 
Beweggrunde (§ 901 ABGB) mangle: Pisko in Klang II/2 (1934) 348 f. 
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der Geschäftsgrundlage zuschreibt, werden bestandrechtliche Sondernormen aufgezeigt, in 

denen der Leitgedanke dieser Lehre wiederzufinden ist.  

 

Da es keinen theoretischen Konsens in der Lehre zu den maßgebenden 
Tatbestandsvoraussetzungen gibt und auch die Rechtsprechung mitunter zu 
widersprüchlichen Ergebnissen gelangt, ist eine Aufarbeitung dieser Voraussetzungen 
unumgänglich.  
 
Zu Beginn sollen die objektive und subjektive Geschäftsgrundlage erörtert werden. Während 
die subjektive Geschäftsgrundlagenlehre12 von realen Vorstellungen der Parteien über 
bestimmte Umstände ausgeht, haben sich die Parteien bei der objektiven 
Geschäftsgrundlage13 keine Vorstellungen zu den Umständen, die die Geschäftsgrundlage 
für den Vertragsabschluss begründen, gemacht. Hier wird die Geschäftsgrundlage durch 
Umstände gebildet, deren Existenz beim jeweiligen Vertrag allgemein vorausgesetzt sind. 
Da diese verschiedenen Ansätze bei unterschiedlichen Vertragstypen anders behandelt 
werden müssen, soll diese Aufarbeitung insbesondere für das Rechtsgebiet des Bestandrechts 
erfolgen. 
 
Im Anschluss werden die weiteren auf Pisko zurückgehenden Kriterien der Typizität, der 
Sphärenfremdheit und der Unvorhersehbarkeit aufgearbeitet.14 Fehlvorstellungen über 
Umstände führen nach der Tatbestandsvoraussetzung der Typizität nur dann zum Wegfall 
der Geschäftsgrundlage, wenn es sich um geschäftstypische Voraussetzungen handelt. Das 
sind solche, die jedermann mit dem Abschluss des Geschäfts verbindet und die daher keiner 
Vereinbarung bedürfen.15 Nach der Voraussetzung der Sphärenfremdheit kann sich eine 
Partei nur dann auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen, wenn die entscheidenden 

 
12  Nach Oertmann, Geschäftsgrundlage 36 könne es nur von den Parteien abhängen, ob und welche Umstände 

maßgebende Grundlage für einen Vertragsabschluss sind, da sich auch Inhalt und Gegenstand des 
Geschäfts nur durch die Parteien bestimmen lassen. 

13  Larenz vertritt die Ansicht, dass es Fälle gäbe, die subjektiv gar nicht lösbar wären, wie etwa wenn 
Änderungen von Umständen eintreten, an deren Möglichkeit Parteien gar nicht gedacht haben und fordert 
deshalb eine objektive Geschäftsgrundlage: Larenz, Geschäftsgrundlage und Vertragserfüllung3 (1963) 52. 

14  Jene von Pisko begründeten Tatbestandsvoraussetzungen sind allgemein anerkannt; siehe nur: Pisko in 
Klang II/2, 336 ff; P. Bydlinski in P.Bydlinksi/Kerschner, Bürgerliches Recht I7 Rz 8/42. 

15  Vgl nur OGH 7 Ob 8/75 JBl 1976, 145; OGH 4 Ob 108/06w JBl 2007, 237 (Huemer); OGH 4 Ob 20/11m 
JBl 2011, 708; OGH 7 Ob 66/14b ecolex 2015/10 (Ertl). 
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Umstandsänderungen nicht aus der eigenen Sphäre herrühren.16 Zudem wird in der Regel 
verlangt, dass diese Änderung von Umständen nicht vorhersehbar gewesen sein darf, weil 
man dieses Risiko selbst zu tragen hat, wenn man vorhersehbar gewesene 
Umstandsänderungen nicht vertraglich absichert.17 Es soll darüber hinaus darauf 
eingegangen werden, inwiefern Äquivalenzstörungen vorliegen müssen, um von einem 
Wegfall der Geschäftsgrundlage ausgehen zu können.  
 
Ferner soll geprüft werden, ob Geschäftsgrundlagenproblematiken bereits – wie von Rummel 
vertreten – über die ergänzende Vertragsauslegung hinreichend gelöst werden können.18 Bei 
Fehlen einer vertraglichen Regelung zu einem bestimmten Problem muss man sich im Wege 
der ergänzenden Vertragsauslegung fragen, was redlich denkende Parteien für den 
eingetretenen Fall vereinbart hätten, wenn sie diesen vorausgesehen hätten und ob dadurch 
die Schließung der Vertragslücke ermöglicht werden kann.19  
 
In weiterer Folge soll das Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage als 
bewegliches System erörtert werden. Nach dieser These ist der Wegfall der 
Geschäftsgrundlage als auf zukünftige Verhältnisse ausgerichtete Weiterentwicklung des 
Irrtumsrechts anzusehen. Das bewegliche System soll Abwägungen zwischen dem 
subjektiven Irrendenschutz und den objektiven Rechtsprinzipien durchführen. Je nach den 
Umständen führt eine solche Abwägung in weiterer Folge zu einer Beschränkung oder 
Ausweitung der Rechtsfolgen des Irrtumsrechts.20  
 
Im Anschluss wird die Ansicht, der zu Folge es in Anbetracht der unterschiedlichen 
Vertragstypen keine „Einheitslösung“ mit bestimmten Tatbestandsvoraussetzungen geben 
kann, beleuchtet.21  

 
16  Siehe nur OGH 5 Ob 243/75 SZ 49/13. 
17  Vgl nur OGH 8 Ob 60/70 SZ 43/63 = JBl 1970, 420; OGH 1 Ob 340/98a immolex 1999/181. 
18  Rummel, Betriebspension in der Krise – Widerruf wegen Dürftigkeit? DRdA 1989, 366; Rummel 

in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB Rz 14. 
19  Rummel, DRdA 1989, 366; Rummel in Rummel/Lukas, ABGB4 § 901 ABGB Rz 14. 
20  F. Bydlinski, ÖBA 1996, 499 (503). 
21  Dieser These zufolge wäre eine Aufteilung der Geschäftsgrundlagenlehre in einen allgemeinen und einen 

besonderen Teil sinnvoll. Während der allgemeiner Teil Aspekte behandeln sollte, die für alle Gebiete der 
Geschäftsgrundlagenstörungen von Relevanz sein könnten, müsse der besondere Teil der 
Geschäftsgrundlagenlehre herausarbeiten, welche dieser Aspekte bei einem konkreten Vertragstyp von 
Bedeutung sind: Fenyves in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3 § 901 ABGB Rz 40. 
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Da auch in Deutschland trotz gesetzlicher Regelung aufgrund der Häufung an unbestimmten 
Wertungsbegriffen (schwerwiegende Veränderung, Unzumutbarkeit, wesentliche 
Vorstellungen, Umstände des Einzelfalls) einige Zweifel bestehen22, sollen allenfalls 
punktuelle Rechtsvergleiche einbezogen werden.  
 
Dem Kriterium der Subsidiarität werden besondere Ausführungen geschuldet sein. Hier wird 
insbesondere veranschaulicht, welche Leistungsstörungs- und Gefahrtragungsregelungen im 
Bestandrecht vor der Heranziehung auf das Rechtsinstrument des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage jedenfalls zu beachten sind.  
 
Anhand der Systematisierung verschiedener Tatbestandsmerkmale soll veranschaulicht 
werden, wie divergierend das Risiko veränderter Umstände den Vertragsparteien 
zugeschrieben werden kann. Der Schwerpunkt dieser Aufarbeitung liegt im Bereich des 
Bestandrechts. 
 

Anschließend sollen die allgemein anerkannten Rechtsfolgen23 der Vertragsanpassung sowie 

Vertragsauflösung erläutert werden. Vor allem wird behandelt, inwieweit der 

Vertragsanpassung der Vorrang geboten ist und wie diese Abwägung erfolgt.  

 

Anhand der Subsumption der überzeugenden Tatbestandsvoraussetzungen auf verschiedene 

bestandrechtliche Fallkonstellationen soll schließlich veranschaulicht werden, für welche 

Szenarien der Wegfall der Geschäftsgrundlage im Ergebnis für das Bestandrecht von 

Relevanz sein könnte. Hier sollen auf Grundlage aktueller pandemiebedingter Überlegungen 

für das Bestandrecht relevante Ableitungen erfolgen.  

  

 
22  Kramer, Wegfall der Geschäftsgrundlage – ein Binnenvergleich im Rahmen des deutschen Rechtskreises, 

JBl 2015, 273 (279). 
23  Nachweise siehe FN 4. 
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III. Methoden 

 
Eingangs wird ein Umriss der Entwicklung des Rechtsinstituts des Wegfalls der 

Geschäftsgrundlage anhand einer Literatur- und Quellenanalyse dargelegt. Da es im 

österreichischen Rechtskreis keine normierte Bestimmung zum Wegfall der 

Geschäftsgrundlage gibt, werden insbesondere § 901 Satz 2 ABGB sowie relevante 

bestandrechtliche Sondernormen, die in Zusammenhang mit der Lehre stehen, beleuchtet.24 

Anhand einer umfangreichen Literaturanalyse sowie eines Rückgriffs auf die vor allem in 

Hinblick auf das Bestandrecht als besonders wesentlich erscheinende Judikatur soll eine 

Systematisierung der Tatbestandsvoraussetzungen erarbeitet werden. Rechtsvergleiche zur 

deutschen Rechtslage werden an den entsprechenden Stellen gegebenenfalls angeführt. 

Dieses System an Tatbestandsmerkmalen wird auf Fallkonstellationen, die besonders 

wesentlich erscheinen, angewendet, um herauszuarbeiten, in welchen bestandrechtlichen 

Szenarien die Anwendung der Regelungen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage möglich 

und sinnvoll ist.  

 
24  F. Bydlinski, Grundzüge der juristischen Methodenlehre3 (2018) 1 ff; Zippelius, Juristische 

Methodenlehre11 (2012) 1 ff. 
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